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Herr Murawski

Telefon 0211 4972-2404

Vorlage
an den Unterausschuss Modernisierung des Budgetrechts und

Finanzcontrolling des Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Aufstellung und Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse der
Budgeteinheiten und Information zu den Gesamtabschlüssen des
Landes Hessen, der Freien und Hansestadt Hamburg und des
Landes Baden-Württemberg

Sitzung des Unterausschusses Modernisierung des Budgetrechts
und Finanzcontrolling des Haushalts- und Finanzausschusses des
Landtags Nordrhein-Westfalen am 04.02.2020

In seiner Sitzung am 12.11.2019 hat sich der Unterausschuss unter
anderem mit dem Thema Jahresabschlüsse der Modellbehörden befasst.
Das Ministerium der Finanzen hat mit der Vorlage 17/2675 und einer
Präsentation über den aktuellen Stand berichtet. Es wurde erläutert, dass
das Ministerium der Finanzen den Prozess zur Aufstellung des
doppischen Jahresabschlusses für das aktuelle Verfahrensstadium neu
strukturiert sowie optimiert und das bestehende Regelwerk anpassen
wird. Die Anpassungen des Regelwerks betreffen die Nr. 2 VV zu $ 17b
LHO sowie den Runderlass zur Nichtanwendbarkeit der VV 2.1 sowie VV
2.1.1 bis 2.1.4 zu $ 25 Haushaltsgesetz 2017 für das Haushaltsjahr 2017
(Erstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen) und der VV ll .2 zu $ 25
Haushaltsgesetz 2017 (Verrechnung von Internen Produkten) für die
Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom 31.07.2017. Zu dem angepassten
Regelwerk wurde dem Landesrechnungshof mit Schreiben vom 29.
November 2019 im Rahmen des Verfahrens nach $ 103
Landeshaushaltsordnung (LHO) Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.

Dienstgebäude und

Lieferanschrift

Jägerhofstr. 6

40479 Düsseldorf

Telefon(0211)4972-0

Telefax (021 1) 4972-1217

Poststelle@fm . nrw.de

www.fm.nrw.de

Die beabsichtigte Neufassung der Nr. 2 VV zu $ 17b LHO und der
vorgesehene jährliche Runderlass sollen für das aktuelle

Öffentliche Verkehrsmittel
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Verfahrensstadium ausschließlich die Aufstellung des doppischen
Jahresabschlusses einer Budgeteinheit und dessen Vorlage beim
Landesrechnungshof regeln. Neben Konkretisierungen (z.B. Termine.
Vorlageform. Adressaten) wurden die bestehenden Regelungen zur
Aufstellung des Jahresabschlusses um sog. formelle Mindeststandards
ergänzt. Die festgelegten Mindeststandards beziehen sich auf die äußere
Ordnungsmäßigkeit einschließlich der rechnerischen Richtigkeit der
Rechnungslegung.
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Weitergehende Regelungen zur Ausgestaltung des Aufstellungs-,
Prüfungs- und Genehmigungsprozesses für doppische Abschlüsse
können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Sie hängen u.a.
von der Ausgestaltung des Prüfverfahrens als auch von Beschlüssen zur
Aufstellung von (konsolidierten) Abschlüssen auf staatlicher Ebene ab.
Das Ministerium der Finanzen begrüßt es daher, dass sich der
Unterausschuss dem Thema Gesamtabschluss - und somit den
Abschlüssen auf staatlicher Ebene - zuwenden will.

Die Standards staatlicher Doppik kennen drei Abschlüsse auf der
staatlichen Ebene:

1. Der Einzelabschluss wird für die Kernverwaltung aufgestellt. Für
das Land Nordrhein-Westfalen würde das einen konsolidierten
Abschluss für sämtliche Budgeteinheiten i.S.d. $ 17b LHO
bedeuten.

2 Anstelle des Einzelabschlusses der Kernverwaltung kann durch
Vollkonsolidierung mit den Jahresabschlüssen der rechtlich
unselbständigen Vermögen(rechtlich unselbständige
Sonderhaushalte, Landesbetriebe, Körperschaften sowie
Anstalten des öffentlichen Rechts) ein Landesabschluss
aufgestellt werden.

Rechts)

3 Neben dem Einzelabschluss oder dem Landesabschluss kann
zusätzlich ein Gesamtabschluss (Konzernabschluss) aufgestellt
werden. Das zentrale Ziel des Gesamtabschlusses auf staatlicher
Ebene ist. über den Einzelabschluss bzw. den Landesabschluss
hinaus eine transparente Darstellung über das Gesamtvermögen
und die Gesamtverpflichtungen sowie den gesamten
Ressourcenverbrauch auf konsolidierter Basis über den gesamten
Bereich der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung der
Gebietskörperschaft zu erlangen. Daher macht der
Gesamtabschluss die Einbeziehung aller Bereiche, die mit der
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind, unabhängig von
ihrer Rechts- oder Organisationsform, in der die



Aufgabenwahrnehmung erfolgt(Kernverwaltung, rechtlich
unselbständiges Vermögen, rechtlich selbständige Einheiten),
notwendig .
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Eine graphische Darstellung der nach den Standards staatlicher Doppik
möglichen Abschlüsse können Sie der Anlaae l entnehmen.

Hervorzuheben ist, dass es sich bei den drei Abschlüssen auf staatlicher
Ebene um konsolidierte Abschlüsse handelt. Ein konsolidierter Abschluss
stellt keine bloße Addition der Daten der einbezogenen Einheiten dar.
sondern fasst die Rechnungswesendaten unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den einzelnen
Verbundeinheiten zu einer Gesamtsicht zusammen. Hierbei handelt es
sich um einen mit durchaus erheblichem Aufwand verbundenen Prozess.
Während bei der Aufstellung des Landesabschlusses das rechtlich
unselbständige Vermögen durch Vollkonsolidierung einbezogen wird.
sind bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses für das Land Nordrhein-
Westfalen grundsätzlich alle der Kernverwaltung verbundenen,
wirtschaftlich eigenständig operierenden Einheiten, die den Zielen der
Kernverwaltung dauerhaft dienen sollen und auf die zumindest ein
maßgeblicher Einfluss besteht, einzubeziehen. In Abhängigkeit vom
Maße des Einflusses entscheidet sich die Konsolidierungsmethode (z.B.
Vollkonsolidierung oder Ansatz mit Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Finanzanlagevermögen). Dabei ist auch zu
beachten, dass jährlich neu bestimmt werden muss, welche Einheiten
(Umfang des Konsolidierungskreises) in welcher Form
(Konsolidierungsmethode) bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses
einbezogen werden müssen.

Die Grundkonzeption von EPOS.NRW sieht die Aufstellung eines
(konsolidierten) Abschlusses auf staatlicher Ebene vor. Vor diesem
Hintergrund dürfen die Jahresabschlüsse der Budgeteinheiten lediglich
als Vorstufe für die Aufstellung von konsolidierten Abschlüssen auf
staatlicher Ebene mit begrenzter Aussagekraft (u.a. fehlende
Eigenkapitalpositionen, keine vollständige Ubersicht über Liquidität und
Rückstellungen) verstanden werden.

Vorbehaltlich entsprechender politischer Beschlüsse werden für die
Aufstellung eines doppischen Abschlusses auf staatlicher Ebene
erhebliche Anstrengungen notwendig sein. Abhängig vom
aufzustellenden Abschluss sind vielfältige - teils auch mehrjährige -
rechtliche, fachliche, technische und prozessuale Aufgaben zu
bewerkstelligen. Beispielhaft sind zu nennen:

H Schaffung des erforderlichen Rechtsrahmens



H

H

H

H

H

Bestimmung des Umfangs des Konsolidierungskreises
Erstellung und Abstimmung einer Konzeption für die erforderlichen
Konsolidierungsarbeiten im engen Austausch mit den zu
konsolidierenden Einheiten
Schaffung eines Regelwerks für die Aufstellungs-, Prüfungs- und
Genehmigungsprozesse (z.B. technische und zeitliche Vorgaben)
Ertüchtigung des EPOS.NRW-SAP-Systems, die für die
Aufstellung erforderlich ist, verbunden mit der Beschaffung einer
geeigneten Konsolidierungssoftware
Wissensaufbau und -transfer bei allen Beteiligten
Fertigstellung des Konzeptes zur Rückstellungsbildung
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Zur besseren Veranschaulichung. wie eln Gesamtabschluss für das Land
Nordrhein-Westfalen in seinem Aufbau aussehen könnte. erhalten Sie
exemplarisch die Gesamtabschlüsse 2018 der Freien und Hansestadt
Hamburg und des Landes Hessen (s. Anlaae 2 und Anlaae 3). Zum
Gesamtabschluss der Freien und Hansestadt Hamburg weise ich darauf
hin, dass Hamburg als Stadtstaat gleichzeitig Land und Kommune ist,
sodass die Kernverwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg auch
kommunale Aufgaben wahrnimmt, die sich im Abschluss widerspiegeln.

Der Gesamtabschluss besteht aus der Vermögensrechnung, der
Erfolgsrechnung, dem Anhang (enthält u.a. Erläuterungen zu den
einzelnen Posten der Vermögens- und Erfolgsrechnung sowie zu den
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Posten
der Vermögens- und der Erfolgsrechnung), der Finanzrechnung. dem
Eigenkapitalspiegel und ggf. der Segmentberichterstattung (vgl. $ 297
Abs. l HGB) und ist um einen Lagebericht zu ergänzen. Wie sich den
beiden Gesamtabschlüssen entnehmen lässt. ähneln sich insbesondere
Aufbau und Gliederung der Vermögens- und Ergebnisrechnungen, da sie
sich über $ 7a HGrG i.V.m. $ 49a HGrG an den handelsrechtlichen
Vorgaben zur Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
(vgl. $ 298 Abs.l HGB i.V.m. $$ 266 und 275 Abs. 2 HGB) orientieren.
Die Vermögens- und Ergebnisrechnung in einem nordrhein-
westfälischem Einzel-. Landes- oder Gesamtabschluss würde diesem
Aufbau ebenfalls folgen.

In der nachstehenden Ubersicht werden die wesentlichen
Bilanzpositionen aus den Gesamtabschlüssen der Freien und Hansestadt
Hamburg und des Landes Hessen zusammengefasst. Die Ubersicht
enthält zudem die entsprechenden Bilanzpositionen aus der
Vermögensrechnung des Landes Baden-Württemberg zum 31.
Dezember 2018 (s. Anlaae 4), welches das nach kaufmännischen
Grundsätzen ermittelte Vermögen und die Schulden des Landes
umfassend und im Zusammenhang darstellt. Es wird darauf hingewiesen,



dass das Land Baden-Württemberg eine Ergebnisrechnung bisher noch
nicht erstellt, sodass in der Vermögensrechnung keine
Eigenkapitalposition, keine Sonderposten für Investitionen und keine
Rechnungsabgrenzungen ausgewiesen werden. Der Differenzbetrag von
Vermögen und Schulden wird in der Vermögensrechnung daher auch als
Saldo dargestellt. Eine Konsolidierung der Vermögensrechnung des
Landes und der Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen und
Einrichtungen zu einem Gesamtabschluss erfolgt nicht.

Seite 5 von 5

Betragsmäßige Rückschlüsse auf einen etwaigen Gesamtabschluss für
das Land Nordrhein-Westfalen lassen sich aus dem dargestellten
Zahlenwerk nicht ziehen. Allerdings macht das Zahlenwerk unter
anderem die Bedeutung der impliziten Schulden deutlich, die in der
Vermögensrechnung als Rückstellungen dargestellt werden. Dabei
handelt es sich um Zukunftsverpflichtungen (z.B. Pensionszusagen), dle
von zukünftigen Generationen zu tragen sind. In den Flächenländern
machen die impliziten Schulden mehr als die Hälfte - in Baden-
Württemberg sogar 80 Prozent - der Gesamtschulden aus.

k'.b.
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Anlage 4 zur Vorlage ,,Aufstellung doppischerAbschlüsse und schenntische DarsteHung der
(Gesamt-}ADschltlsse des Landes Hessen. der Freien und Hansestadt Hamburg und der
Vermögensrechnung des Landes Baden-Württemberg
Auszug aus der Vermögensrechnung des Landes BadenFWtlnenlberg 2018

Vermögensrechnung
Baden-Württemberg

2018

Baden=Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN
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